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Demgegenüber wird auf § 3 Ziffer 10 der vorläufigen Voll⸗

zugsverordnung ( Nachrichtenblatt 83/1914 — Kal . 1915 S . 438)
hingewieſen und weiter bemerkt :

Die Unzuläglichkeit der geordneten Vergütung iſt faſt in allen

dieſen Fällen keineswegs auf außergewöhnliche , von dem Willen
des Beamten unabhängige Verhältniſſe verurſacht , ſondern mei⸗

ſtens darauf zurückzuführen , daß die unter der Herrſchaft des

früheren Geſetzes zum Nachteil der Staatskaſſe zur übung ge⸗
wordene Inanſpruchnahme von Möbelſpediteuren oder Möbel⸗

transporteuren zu Umzügen der Beamten , insbeſondere auch die

Verwendung der Möbelwagen zum Eiſenbahntransport ſtatt der

Verladung der Möbel in den Eiſenbahnwagen ſelbſt , auch bei
Beamten der unteren Gehaltsklaſſen , in unvermindertem Maße
fortdauert .

Die Beamten müſſen aber fortan , bevor ſie über die Bewerk⸗

ſtelligung des Umzugs Entſcheidung treffen , eingehend überlegen ,
wie ſie mit der geordneten Zugskoſtenvergütung am beſten aus⸗
kommen und wenn nötig auf die Inanſpruchnahme eines Möbel⸗

ſpediteurs oder Möbeltransporteurs verzichten , ſofern ſie nicht

beabſichtigen , den Mehraufwand , der durch den Umzug bei der

Wahl eines koſtſpieligeren Verfahrens entſteht , ſelbſt zu tragen .

Bei Eröffnung von Verſetzungsverfügungen iſt künftig auf
gegenwärtige Verfügung ausdrücklich hinzuweiſen .

Um den Verſetzten , insbeſondere auch dem nichtetatmäßigen
oder im Arbeiterverhältnis ſtehenden Perſonal , in der Wahl der

Umzugsgelegenheiten im Sinne der vorläufigen Vollzugsbeſtim⸗

mungen ( § 9 Abſatz 1 und 3) an die Hand zu gehen , empfiehlt es

ſich, ſie über den Betrag der zu erwartenden Umzugskoſten⸗Ver⸗

gütung jeweils im voraus zu belehren , was ſchon für die Be —

meſſung eines etwaigen Zugskoſten - Vorſchuſſes nötig iſt .

Urlaub
( VBl . 6, 1914 . Kalender 1914 , Seite 51 )

A. Erholungsurlaub für die Beamten

1. Der den Beamten innerhalb eines Urlaubsjahres zu ge⸗
währende Urlaub ſoll in der Regel die nachſtehenden Zeiträume
nicht überſchreiten :

a) bei den Beamten der Gehaltstarif - Abteilung B 5 Wochen
b) 7 „ * 7 5 „

„ 7 F 8 3
nach vollendetem 40. Lebensjahr

d) bei den Beamten der Gehaltstarif - Abteilung 4 H, 3 2 5
nach vollendetem 40 . Lebensjahr .

e) bei den Beamten der Gehaltstarif - Abteilung K 1

nach vollendetem 40. Lebensjaht 2
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) bei den nichtetatmäßigen Beamten und zwar :

den Anwärtern für die Stellen von oberen Be⸗

amten während des Vorbereitungsdienſtes . 2 Wochen

„ RJJ ) . . . „ . “ 1

bei den Anwärtern für die Stellen von mittleren

3
bei den Anwärtern f. d. Stellen v. unteren Beamten 1 „

Als Urlaubsjahr gilt für den Bereich der Staatseiſenbahn⸗

verwaltung die Zeit vom 1. April bis 31 . März .

B. Erholungsurlaub für die ſtändigen Arbeiter

1. Der den ſtändigen Arbeitern innerhalb eines Urlaubs⸗

jahres unter Belaſſung des Taglohnes und ohne Erſatz für

Stellvertretungskoſten zu gewährende Urlaub ſoll in der Regel

die nachſtehenden Zeiträume nicht überſchreiten :

Bei den Arbeitern

mit mindeſtens 3 Dienſtjahren Tage
10

σ

8 20 3

25 7 10

7 * 30 12

35⁵ „ 14 5

Betr . Urlaub hat das FM mit den Erl . Nr . 3764 und 5207

für die Dauer des Krieges folgende Anordnungen getrof⸗

fen , die in den NBl 50 und 66 von 1915 bekannt gegeben wurden :

Nr . 3764 . In unſerm Erlaſſe vom 9. Auguſt v. J . Nr . 7471

iſt angeordnet worden , daß während der Dauer des Krieges Ur⸗

laub oder Dienſtbefreiung nur in dringenden Fällen und nur in⸗

ſoweit erteilt werden ſoll , als es ohne Geſchäftsſtörung möglich iſt .

Zu dieſer Anordnung hat einerſeits die Notwendigkeit Anlaß ge⸗

geben , die Dienſtgeſchäfte , ſoweit möglich , mit den nicht zum

Kriegsdienſt einberufenen oder in dieſen freiwillig eingetretenen

Beamten in geordneter Weiſe weiterzuführen , ſodann aber auch

die Erwägung , daß in der ernſten Zeit , in der alle Volksſchichten

ihre volle Kraft dem Vaterlande zur Verfügung ſtellen müſſen ,

auch die Beamten auf die in der Gewährung von Urlaub liegende

Annehmlichkeit verzichten müſſen . In anerkennenswerter Weiſe

waren die im Dienſte verbliebenen Beamten nach Kräften benüht⸗

die Lücken für ihre ins Feld gezogenen oder ſonſt im Kriegsdienſt

tätigen Berufsgenoſſen auszufüllen , und ſie haben auch die Ver⸗

ſagung des Urlaubs im Bewußtſein ihrer vaterländiſchen Pflich⸗

ten gern hingenommen . In Anerkennung dieſer Opferwilligkeit,

ſowie mit Rückſicht auf die lange Dauer des Kriegs und zur Er⸗

haltung der Leiſtungsfähigkeit der Beamten iſt im Großh . Staats⸗

miniſterium vereinbart worden , daß die Gewährung von Urlaub

im laufenden Jahre nicht ganz unterbleiben , daß es vielmehr zu⸗

läſſig ſein ſoll , den Beamten uſw . , wo die dienſtlichen Verhältniſie

es zuläſſig erſcheinen laſſen , in beſchränktem Umfang zu erteilen .

Der Umfang der Urlaubseinſchränkung läßt ſich nicht allgemein

beſtimmen , ſondern er muß ſich nach den örtlichen und perſönlichen
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Verhältniſſen richten . Im allgemeinen ſoll der Urlaub die Hälfte
der nach den Urlaubsbeſtimmungen vom Jahre 1910 zuläſſigen
Dauer nicht überſchreiten , jedoch mit der Maßgabe , daß , wenn dieſe
Hälfte weniger als eine Woche beträgt , im Bedarfsfall ein Urlaub
bis zur Dauer von einer Woche bewilligt werden kann . In den
Fällen , in denen der geordnete Urlaub weniger als 8 Tage beträgt ,
ſoll , wenn erforderlich , ein Urlaub bis zur geordneten Dauer ge —
währt werden dürfen . Urlaub von längerer als der hier bezeich —
neten Dauer darf in allen Fällen nur beim Vorliegen ganz
beſonderer Verhältniſſe und nur durch die Miniſterien be —

willigt werden .
Soweit erforderlich , iſt der Urlaub in Teilabſchnitten zu ge⸗

währen . Bei der Erteilung von Urlaub ſollen unter im übrigen
gleichen Verhältniſſen in erſter Reihe diejenigen Beamten uſw .
berückſichtigt werden , die im letzten Jahre keinen Urlaub erhalten
haben , und nach ihnen diejenigen , die nur für kürzere als die

ſonſt zuläſſige Zeit beurlaubt waren .

Dieſe Anordnung findet auch auf die Arbeiter entſprechende
Anwendung .

( gez . ) Rheinboldt .

Nr . 5207 vom 12. 6. 15. Bei der Urlaubserteilung und Ur⸗

laubsbenutzung iſt folgendes zu beachten :
Der Urlaubsort iſt tunlichſt ſo zu wählen , daß die Rückkehr an

den Dienſtort auch während des Urlaubs jederzeit raſch erfolgen
kann . Will der Beamte den Urlaub außerhalb Deutſchlands oder

Oſterreich - Ungarns zubringen , ſo iſt dies im Urlaubsgeſuch unter

Angabe der Gründe zu bemerken .
Die Entſcheidung über ein ſolches Geſuch bleibt dem Miniſte⸗

rium auch in den Fällen vorbehalten , in denen an ſich eine andere

Stelle zur Urlaubsgewährung zuſtändig wäre .

( gez . ) Rheinboldt .

Kohlenabgabe für den Hausgebrauch

Nr . Rm 1/10 . 114/1915 . Nr . 4. I. Vom Jahre 1916 an werden
Ruhrkohlen und Ruhrnußkohlen für den Hausgebrauch wieder wie

früher ohne Feſtſetzung von Höchſtmengen abgegeben . Ruhr⸗

nußkoks wird nicht mehr geliefert . —. —
1I. In weiterer Anderung und Ergänzung der Vorſchriften

über die Abgabe von Ruhrkohlen und Ruhrnußkohlen für den
Hausgebrauch ( Materialienordnung , Anhang V) wird mit Wir⸗
kung vom Bezugsjahr 1916 an beſtimmt :

1. Jeder Kohlenbezieher hat einen Bezugſchein ( Vordruck

2857 ) auszufertigen und ſeiner vorgeſetzten Stelle vorzulegen .
Die nicht der Eiſenbahnverwaltung angehörigen Bezieher richten
die Bezugſcheine an die Stationsämter . Beamte und Arbeiter ,

die an Ruhrkohlen und Ruhrnußkohlen zuſammen als
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